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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2005

Norm

ZPO §234

Rechtssatz

Die Zustimmung des Gegners zum Eintritt des Erwerbers der streitverfangenen Sache muss als Parteierklärung in der

vorgesehenen Form erfolgen; eine „Zustimmung" durch eine vorübergehende Nichtäußerung des Prozessgegners im

Sinne eines „Verschweigens" scheidet aus.

Entscheidungstexte

3 Ob 129/05z

Entscheidungstext OGH 24.08.2005 3 Ob 129/05z
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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